
4. Änderungssatzung zur Satzung für den Friedhof der Gemeinde Schacht-Audorf 
 
Aufgrund der §§ 4 und 17 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 
28.02.2003 (GVOBl. Schleswig-Holstein S. 57) und des § 26 Abs. 2 des Bestattungsgeset-
zes in der Fassung vom 04.02.2005 (GVOBl. Schleswig-Holstein S. 70) jeweils in der zurzeit 
geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 
25.09.2014 folgende 4. Änderungssatzung zur Satzung für den Friedhof der Gemeinde 
Schacht-Audorf erlassen: 
 
 

§ 1 
 
In § 4 Abs. 5 wird nach Satz 3 folgender neuer Satz 4 angefügt: 
 
„Das Verfahren kann über die Friedhofsverwaltung oder die einheitliche Stelle nach den Vor-
schriften des Landesverwaltungsgesetzes (LVwG) abgewickelt werden.“ 
 
Die bisherigen Sätze 4 bis 6 werden die neuen Sätze 5 bis 7. 
 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
Schacht-Audorf, den 
 
Gemeinde Schacht-Audorf 
Der Bürgermeister 
 
 
 
(Eckard Reese) 


